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1. Eine wenig beachtete Beschäftigten-
gruppe
Fast jeder Betrieb beschäftigt Menschen mit 
chronischen Erkrankungen und/oder Behinde-
rungen, die nicht amtlich als Schwerbehinderung 
anerkannt wurden. Während diese große Be-
schäftigtengruppe zunehmend in den Fokus der 

Teilhabepolitik rückt, wird sie im betrieblichen 
Arbeitsschutz bisher wenig beachtet.

Für Menschen mit Schwerbehinderung oder  
Gleichstellung zur Schwerbehinderung (GdB ≥ 50)  
werden Teilhabebarrieren im Arbeitsleben – v. a. 
über das SGB IX Teil 3 – partiell durch Schutzan-
sprüche, Nachteilsausgleiche, Rechte und eine 
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Vom Einzelfall zur Normalität: 
 Unterstützung chronisch kranker   
Beschäftigter als Aufgabe des 
 betrieb lichen Arbeitsschutzes
Personalwirtschaftlich hat sich der Wind gedreht. Demografische Entwicklungen stellen lang 
gehegte Normalitätserwartungen an Beschäftigte in Frage. Fachkräfteengpässe rücken vielfalts
gerechtere Strategien der Personalbindung in den Fokus. Damit entstehen neue Chancen für 
die – längst überfällige – Normalisierung des Arbeitens mit bedingter Gesundheit. Hier kann der 
betriebliche Arbeitsschutz einen Beitrag leisten, um die Inklusion chronisch kranker Beschäftig
ter wirksam zu unterstützen. 
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institutionalisierte Interessenvertretung kom-
pensiert. Sie sind nach § 4 ArbSchG eine der 
schutzbedürftigen Beschäftigtengruppen, für die 
spezielle Gefahren zu berücksichtigen sind. Dies 
erhöht trotz fortbestehender Teilhabedefizite 
ihre Sichtbarkeit in den Betrieben.

Beschäftigte mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, aber ohne anerkannte Schwer-
behinderung, sind in einer anderen Situation: Im 
betrieblichen Alltag gibt es oft Unsicherheiten 
über legitime Ansprüche und Zuständigkeiten für 
ggf. notwendige Anpassungen von Arbeitsbedin-
gungen. Dass auch Beschäftigte mit chronischer 
Erkrankung und/oder Behinderung unterhalb 
eines GdB von 50 zu den „schutzbedürftigen Be-
schäftigtengruppen“ nach § 4 ArbSchG gehören 
[1] und das SGB IX explizit auf die Vermeidung 
des Eintritts einer Behinderung einschließlich 
einer chronischen Krankheit hinwirkt, wird in 
der Praxis selten gelebt. Häufig werden Erkran-
kungen nicht, spät oder nur im engen Kollegen-
kreis offengelegt [2], trotz der Fortsetzung von 
Belastungen und gesundheitlichen Verschlechte-
rungen. Und so mag es in der Corona-Pandemie 
mancherorts überrascht haben, wie groß die „Ri-
sikogruppen“ in den Betrieben waren und wie 
viele Beschäftigte durch die Umstände in die 
Sichtbarkeit gedrängt wurden. 

Oft hängt dies mit Betriebskulturen zusam-
men, die keinen Platz für einen konstruktiven 
Umgang mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen einräumen und weitere Risiken bergen: 

 ▶ zu negative Bilder der Arbeitsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft von Menschen mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen verfesti-
gen sich,

 ▶ die Akzeptanz gegenüber chronisch Kranken 
sinkt, wenn die Folgen der Erkrankungen für 
die Arbeit, z. B. Personalausfälle, im Betrieb 
nicht berücksichtigt werden,

 ▶ Chancen präventiver Arbeitsgestaltung für 
die Gesamtbelegschaft werden verspielt und 
erkrankte Beschäftigte reagieren möglicher-
weise mit Rückzug oder Arbeitsplatzwechseln.

Da insbesondere erfahrene Beschäftigte mit zu-
nehmendem Lebensalter Verschlechterungen 
der Gesundheit erleben, könnten Fachkräfteeng-
pässe derzeit in vielen Betrieben ein Türöffner 
sein, die  – längst überfällige  – Normalisierung 
des Arbeitens mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen voranzubringen [3;4]. Eine langfristige 
Weiterbeschäftigung der Betroffenen erfordert 
betrieblicherseits sowohl kulturelle Veränderun-
gen als auch aktives Handeln, auch in kleineren 
Betrieben mit eingeschränkten Ressourcen [5].

Der betriebliche Arbeitsschutz kann eine wich-
tige Unterstützungsfunktion für eine teilhabeo-
rientierte Personalarbeit einnehmen. Ausgehend 
von ausgewählten Fakten zur Arbeitssituation 

behandelt dieser Beitrag daher Handlungsfelder 
und Herausforderungen eines effektiven betrieb-
lichen Arbeitsschutzes für die Weiterbeschäfti-
gung (stay at work) chronisch kranker Beschäf-
tigter.

2. Arbeitsbedingungen von chronisch 
 kranken Beschäftigten
Gute sozialstatistische Auskünfte zur Verbrei-
tung von langfristigen Erkrankungen und Beein-
trächtigungen bei Erwerbstätigen sind rar [6;7]. 
Unabhängig davon kann und soll der betriebli-
che Arbeitsschutz die resultierenden Problem-
lagen berücksichtigen. In Selbstauskünften be-
schreibt sich etwa eine/r von drei Erwerbstätigen 
in Deutschland als chronisch krank, unter jün-
geren Beschäftigten von 25 bis 33 Jahren mehr 
als eine/r von fünf [8]. Chronische Erkrankungen 
können durch Arbeitsbedingungen beeinflusst 
sein, obwohl sie nur zu einem geringen Anteil an-
erkannte Berufskrankheiten sind. Nicht jede chro-
nische Krankheit beeinträchtigt unmittelbar die 
Berufsausübung, d. h. bei weitem nicht alle Per-
sonen, die eine „längerfristigen Krankheit oder 
Gesundheitsstörung von mindestens 6 Monaten 
Dauer“ berichten – so eine typische Operationali-
sierung in Umfragen – , empfinden sich dadurch 
als beeinträchtigt in ihrer Leistungsfähigkeit und 
ihren Aktivitäten und Teilhabemöglichkeiten im 
Sinne der International Classification of Func-
tioning, Disability and Health [9]. Allerdings gab 
es 2017 mehr als 1,6 Millionen Beschäftigte, die 
bereits eine Teilhabebeeinträchtigung aufwie-
sen, ohne anerkannt schwerbehindert zu sein [9]. 
Chronisch Kranke sind fast immer von weiteren 
Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit bedroht.

Ein Großteil dieser Gesundheitsprobleme ist 
in den Betrieben nicht bekannt und wird daher 
für den Arbeitsschutz nicht zur Handlungsauf-
forderung. Viele der betroffenen Beschäftigten 
erfüllen Leistungserwartungen am Arbeitsplatz, 
obwohl sie möglicherweise bewegungseinge-
schränkt sind, chronische Schmerzen haben, 
unter Erschöpfung oder wiederkehrenden Be-
findlichkeitsstörungen leiden und sich damit 
Belastungen und Unfallgefahren verstärken. 
Hinzu kommen weitere Aufgaben wie Arztbesu-
che, Behandlungen, die Auseinandersetzung mit 
Ämtern und Krankenkassen, die Neuordnung 
von Alltagsroutinen und Lebensentwürfen [10]. 
Berufliche, private und therapeutische Anforde-
rungen zu vereinbaren wird als Dauerbelastung 
wahrgenommen und verstärkt krankheitsbeding-
te Erschöpfungszustände [11]. Wohl auch deshalb 
weisen chronisch kranke Menschen eine auffällig 
niedrige Erwerbstätigkeitsquote und Lücken in 
der eigenständigen finanziellen Sicherung auf [9]. 

Vor diesem Hintergrund werden Ergebnisse zu 
Belastungen und Beanspruchungen am Arbeits-
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Nennungen von „immer“ oder „häufig vorkom-
mend“, insbesondere bei einseitigen Bewegungs-
abläufen und Zwangshaltungen, Arbeiten unter 
hohem Zeitdruck, ungünstigem Führungsverhal-
ten, Kund*innen- bzw. Patient*innenkonflikten 
sowie dem Heben und Tragen von Lasten. Von 
den klassischen physikalischen Arbeitsbedin-
gungen Lärm, Arbeiten bei Kälte, Hitze, Nässe 
oder Zugluft sowie dem Bedienen […] schwerer 
Geräte berichten Beschäftigte mit Gesundheits-
problemen seltener als die Gesamtstichprobe, 
möglicherweise aufgrund einer gezielten Aus-
wahl ihrer Tätigkeiten. 

Für diejenigen, die den bereits gezeigten 16 
häufigsten Dauerbelastungen ausgesetzt sind, 
werden in Abbildung 2 die Anteile abgebildet, 
die sich davon als „etwas“, „ziemlich“ oder „stark“ 
beansprucht beschreiben. Mit Ausnahme von 
verkürzten Ruhezeiten, bei denen der Anteil 
der Teilstichprobe dem der Gesamtstichprobe 
entspricht, wirken alle Gefährdungsfaktoren bei 
einem größeren Anteil der gesundheitlich beein-
trächtigten Personen beanspruchend. Besonders 
auffällig ist dies in Bezug auf Lärm, Routineauf-
gaben, das Bewegen von Lasten, das Bedienen 
[…] schwerer Geräte sowie Multitasking. Einige 
Faktoren belasten zwar nur eine Minderheit der 
Befragten dauerhaft (Abb.1), wirken dann aber 
fast immer negativ beanspruchend (Abb.2). Das 

platz aus der Beschäftigtenbefragung 2021 des 
Landesinstituts für Arbeitsschutz und Arbeits-
gestaltung Nordrhein-Westfalen gezeigt. Die 
Telefonbefragung erhebt mit einem Fokus auf 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz in regel-
mäßigen Abständen Auskünfte von einer reprä-
sentativen Stichprobe abhängig Beschäftigter 
in Nordrhein-Westfalen. 2021 wurde erstmals 
sowohl nach einer Behinderung als auch nach 
einer chronischen Erkrankung oder einem lang 
andauernden gesundheitlichen Problem gefragt 
(zur Methodik [12]).

Abbildung 1 zeigt die 16 häufigsten Dauer-
belastungen in der Erwerbsarbeit, d. h. „immer“ 
oder “häufig“ vorliegende Arbeitsbedingungen 
bei der Teilmenge von Beschäftigten, die chro-
nisch erkrankt sind und/oder einen amtlich 
festgestellten GdB < 50 haben, und bei der Ge-
samtstichprobe der abhängig Beschäftigten.

Die häufigste Dauerbelastung, Umgang mit 
Computern und Telekommunikationsmitteln, 
liegt mit beinahe 4 von 5 betroffenen Personen in 
beiden Gruppen gleich häufig vor. Anteilig mehr 
Beschäftigte mit eingeschränkter Gesundheit be-
richten, den meisten Dauerbelastungen „häufig“ 
oder „immer“ ausgesetzt zu sein. Die Rangfolge 
der Belastungen weicht für die Teilmenge der 
gesundheitlich Eingeschränkten nicht wesentlich 
von der Gesamtstichprobe ab, zeigt aber mehr 

Abb. 1: Dauerbelastungen bei Beschäftigten in NRW (Top 16 von 21)
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-organisation [3;11;14]. Solche ungedeckten Hil-
febedarfe und die Sorge vor Tätigkeitsverboten 
können ein Grund dafür sein, dass der betrieb-
liche Arbeitsschutz von gesundheitlich beein-
trächtigten Beschäftigten z. T. nicht als „natürli-
cher Verbündeter“ betrachtet wird. Tatsächlich 
müssen Beschäftigte bei drohender Eigen- oder 
Fremdgefährdung die Arbeitgeber über ihre 
gesundheitlichen Einschränkungen (nicht ihre 
Diagnose oder gar Krankheitsprognose!) infor-
mieren. Daraus können erzwungene Tätigkeits- 
oder Arbeitsplatzwechsel folgen, ohne dass die 
Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung voll ausge-
schöpft werden.

3. Inklusiver Arbeitsschutz: Grundsätze und 
Handlungsfelder 
Betrieblicher Arbeitsschutz zielt auf gesund-
heitsgerechtes Arbeiten für die gesamte Beleg-
schaft. Arbeitgeber sind verpflichtet, Schutzmaß-
nahmen „unter Berücksichtigung der Umstände 
zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen“ (§ 3 
ArbSchG), haben dabei „spezielle Gefahren für 
besonders schutzbedürftige Beschäftigtengrup-
pen“ zu berücksichtigen (§ 4 Nr.6 ArbSchG) und 
bei Aufgabenübertragungen zu beachten, ob Be-
schäftigte „befähigt sind, die für die Sicherheit 

gilt zum Beispiel für ungünstiges Führungsver-
halten oder wenig durchdachte Arbeitsabläufe.

Die Daten der NRW-Beschäftigtenstichprobe 
zeigen, – wie andere Studien auch – dass gesund-
heitlich beeinträchtigte Beschäftigte neben den 
klassischen besonders Gefährdungen durch ar-
beitsorganisatorische und soziale Faktoren wie 
Arbeitsverdichtung, Multitasking und ungüns-
tigem Führungsverhalten ausgesetzt sind. Ein 
wiederkehrendes Thema sind zudem Konflikte 
am Arbeitsplatz, die durch schlechte Arbeits-
organisation, Personalengpässe, Vorurteile oder 
das Fehlen inklusiver Organisationskulturen ver-
stärkt werden. Die Beschäftigten haben Schwie-
rigkeiten, ihre krankheitsbedingten Einschrän-
kungen zu erklären und berichten von Mobbing, 
mangelnder Unterstützung und Wertschätzung 
[4;11]. Arbeitszufriedenheit hingegen wird durch 
Zugehörigkeitsgefühl, Unterstützung durch Vor-
gesetzte und Kolleg*innen sowie unterstützende 
Maßnahmen gefördert [13]. Aus gesundheitlicher 
Beeinträchtigung folgt also in verschiedenen Be-
reichen der Arbeitsgestaltung ein vergleichswei-
se höherer Unterstützungsbedarf.

In der Praxis zeigen sich erhebliche Lücken 
zwischen Beschäftigtenwünschen nach Arbeits-
platzanpassungen und erfolgten Maßnahmen, 
insbesondere im Bereich der Arbeitszeit und 

Abb. 2: Beanspruchungen unter Dauerbelastungen bei Beschäftigten in NRW

Lizenziert für das LIA.
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In ähnlicher Weise lassen sich andere Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes niedrigschwellig 
für eine Unterstützung des „stay at work“ nut-
zen: In Unterweisungen können Beschäftigte auf 
Wechselwirkungen der Arbeit mit vorliegenden 
Einschränkungen, Gestaltungsoptionen oder 
Möglichkeiten zur Individualisierung von PSA 
hingewiesen werden. Auch die präventionsorien-
tierte Nutzung von Angeboten zur arbeitsmedizi-

nischen Wunschvorsorge (vgl. dazu AMR 3.3) und 
die aktive Einbindung von Betriebsärzt*innen in 
Arbeitsgestaltung und BEM-Verfahren sind wich-
tige Bausteine eines inklusiven Arbeitsschutzes. 
Erfahrungsgemäß stoßen Betriebe jedoch dies-
bezüglich durch beschränkte Zeitbudgets und 
Verfügbarkeiten von Betriebsärzt*innen an Gren-
zen.

Guter Arbeitsschutz für Beschäftigte mit chro-
nischen Erkrankungen oder Behinderungen kom-
biniert Verfahrenssicherheit und Verlässlichkeit 
mit Anpassungsfähigkeit im Einzelfall. Lokale 
Bedingungen beeinflussen, wie dies am besten 
gelingt. Es ist viel gewonnen, wenn Betriebe ein-
planen, dass Arbeitsplätze, Aufgaben, Arbeitszei-
ten und -abläufe aus gesundheitlichen Gründen 
ggf. nachjustiert werden müssen. Je nach Be-
triebsgröße lohnt eine Vorabstimmung von Vor-
gehensweisen, Verfahren und Ansprechpersonen. 
Detaillierte Regelungen sind wegen der Unter-
schiedlichkeit gesundheitlicher Belange und der 
Komplexität von Arbeits- und Lebenssituationen 
eher anlassbezogen mit den Betroffenen zu ent-
wickeln.

Wenn die Arbeitssituation aufgrund chroni-
scher Erkrankungen und/oder Behinderungen 
angepasst werden soll, können Betriebe – in Ab-
hängigkeit von konkreten Risiken – unterschied-
lichste Maßnahmen nutzen. Zum Teil  enthalten 
einschlägige arbeitsschutzrechtliche Verordnun-
gen wie die ArbStättV, BetrSichV oder Lasthand-
habV schon Hinweise auf gebotene Anpassungen 
[1]. Wichtige Gestaltungsoptionen sind:

 ▶ technische Anpassungen des Arbeitsplatzes, 
der Arbeitsumgebung und der persönlichen 
Schutzausrüstung sowie der Einsatz von Hilfs-
mitteln

 ▶ Anpassungen und Flexibilisierungen von Ar-
beitszeiten 

 ▶ Modifikationen der Arbeitsaufgaben und Ar-
beitsorganisation im Team

und den Gesundheitsschutz […] zu beachtenden 
Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten“ 
(§ 7 ArbSchG) [15;1]. 

Im Betriebsalltag praktikabel wird inklusi-
ver Arbeitsschutz, wenn er nicht als separater 
Maßnahmenkatalog für eine weitere Anspruchs-
gruppe abgearbeitet wird. Vielmehr sollte er als 
Re-Justierung der betrieblichen Arbeitsschutz-
organisation verstanden werden. Letztlich geht 
es im Sinne eines Mainstreaming darum, den be-
trieblichen Alltag darauf auszurichten, „dass es 
vielfache Arten (zeitweise) begrenzter Leistungs-
fähigkeit gibt“ [16], denn wo Erkrankung zum 
Sonderfall gemacht wird, bleibt Nicht erkrankung 
die Norm [16]. Die damit im Betriebs alltag ver-
bundenen Verfügbarkeitserwartungen und Leis-
tungsfiktionen erzeugen vermeidbare Belastun-
gen sowohl für die „Kranken“ als auch für die 
(noch oder gerade) „Gesunden“. Chronisch kran-
ken Beschäftigten hilft vor allem eine funktionie-
rende Arbeitsschutzorganisation, deren Akteure 
die bedingte Gesundheit von Beschäftigten als 
Normalität anerkennen. 

An der Gefährdungsbeurteilung lässt sich 
beispielhaft zeigen, wie sich Verfahren des kol-
lektiven Arbeitsschutzes anlassbezogen durch 
gruppenbezogene und individualisierte Elemen-
te ergänzen lassen. Dadurch verläuft die ange-
messene Befassung mit dem Einzelfall nicht 
jenseits der Arbeitsschutzroutinen, sondern 
stärkt diese. Je sorgfältiger die kollektive Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt wird, desto 
seltener müssen Beschäftigte spezielle Ein-
schränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit offenlegen. 
So entlastet z. B. der standardmäßige Einsatz 
von Hebe hilfen in der Pflege en passant auch 
Beschäftigte mit chronischen Rückenleiden, und 
flexible Arbeitszeiten erleichtern Arztbesuche 
und Medi kamenteneinnahmen. Damit entfallen 
Mehr arbeit für Einzelfallregelungen und das 
Sammeln gesundheitsbezogener Beschäftigten-
daten. Da die kollektive Gefährdungsbeurteilung 
tätigkeitsbezogen bzw. arbeitsbereichsbezogen 
für Personen mit durchschnittlichen Merkmalen 
erarbeitet wird [17], kann sie für vulnerable Be-
schäftigtengruppen ggf. bestimmte Schutzziele 
nicht erreichen. Dann ist eine gruppenbezogene 
ergänzende Gefährdungsbeurteilung notwen-
dig, wie sie beispielhaft für schwerbehinderte 
Beschäftigte mit Höreinschränkungen mit der 
inkludierten Gefährdungsbeurteilung „Kölner 
Modell“ erprobt wurde [18]. Für eine weitere 
individualisierte Gefährdungsbeurteilung bei 
chronisch erkrankten Beschäftigten verbleiben 
dann nur wenige Anlässe [1]. Die Handlungshil-
fen des Projekts TEA „Teilhabe-Epilepsie-Arbeit“ 
zeigen für an Epilepsie Erkrankte beispielhaft, 
wie sie erfolgen kann.

Chronisch kranken Beschäftigten hilft eine  
funktionierende Arbeitsschutzorganisation,  
die die bedingte Gesundheit von Beschäftigten  
als Normalität anerkennt. 

Lizenziert für das LIA.
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4. Fazit 
Der funktionale und fähigkeitsbezogene teilha-
beorientierte Gesundheitsbegriff, der 2006 in 
der UN-Behindertenrechtskonvention festge-
schrieben wurde, hat auf europäischer wie na-
tionaler Ebene den Wandel von einer Fürsorge- 
zu einer Inklusionspolitik vorangetrieben. Auch 
im betrieblichen Arbeitsschutz ist es geboten, 
den Schutz vulnerabler Beschäftigtengruppen im 
Rahmen eines inklusiven Gesamtansatzes aus-
zuweiten, der sich auf individuelle Bedarfe von 
Beschäftigten einlässt. Arbeitsgestaltung kann 
nachweislich das „stay at work“ fördern [3;14;19], 
und dieser Beitrag hat dafür geworben, die Rolle 
des Arbeitsschutzes für die Weiterbeschäftigung 
von Menschen mit chronischen Erkrankungen 
und/oder Behinderungen zu stärken.

Wie das geltende Arbeitsschutzrecht Inklu sion 
unterstützt und einfordert, haben Busch und 
Kohte [1] dargelegt. Für den Betriebsalltag müs-
sen immer wieder praktikable Wege gefunden 
werden, um mit den vorhandenen begrenzten 
Ressourcen die Rechte aller Beschäftigten auf 
gesundheitsgerechte Arbeit umzusetzen. 

Empfehlenswert ist ein Herangehen, das die 
bedingte Gesundheit von Beschäftigten sowie 
individualisierte Schutz- und Gestaltungsbe-
darfe normalisiert und die damit verbundenen 
Herausforderungen für den Gesamtbetrieb be-
rücksichtigt. Die erprobten und etablierten Ins-
trumente des kollektiven Arbeitsschutzes dürfen 
dabei nicht geschwächt werden, sondern soll-
ten als Seismograf dienen, ein hohes allgemei-
nes Schutzniveau gewährleisten und so Offen-
barungs- und Anpassungsbedarfe für einzelne 
Beschäftigte minimieren. Am Beispiel der kollek-
tiven Gefährdungsbeurteilung, die durch grup-
penbezogene und individualisierte Elemente 
ergänzt werden kann, lässt sich demonstrieren, 
wie dieses Zusammenspiel von standardisier-
ten Verfahren und Einzelfalllösungen gelingen 
kann. Bei der Abwägung von Schutzmaßnahmen 
und Gestaltungslösungen sollte breit gedacht 
werden: organisatorische, arbeitszeit- und auf-
gabenbezogene Anpassungen sind ebenso zu 
beachten wie technische Umgestaltungen von 
Arbeitsplätzen.

In der Praxis erfordert es Beharrlichkeit, in 
Arbeitsschutz zu investieren, auch und gerade, 
wenn Personalengpässe bereits spürbar sind. Die 
durch das Arbeitsschutzrecht definierten Zustän-
digkeiten und Abläufe eines Arbeitsschutzes für 
chronisch erkrankte Beschäftigte lassen sich vor 
allem dort gut umsetzen, wo sie in eine inklusive 
gesundheitsbewusste Betriebskultur eingebettet 
sind, die externe Unterstützung nutzt und „be-
triebliche Verbündete“ niedrigschwellig für die 
Stärkung des „stay at work“ vernetzt. Denn selbst 
die bestdokumentierte inkludierte Gefährdungs-

 ▶ die Förderung physischer und kommunikati-
onsbezogener Barrierefreiheit im Betrieb

 ▶ das Anpassen von Notfallplänen
Es gehört zu den Grundpflichten des betrieblichen 
Arbeitsschutzes, für alle Beschäftigten Räume im 
Betrieb zugänglich zu halten, Arbeitsplätze, Ar-
beitsmittel und Schutzausrüstung auf ihre Passung 
zu prüfen und ggf. Brandschutz- und Notfallmaß-
nahmen zu modifizieren. Der Fokus teilhabebezo-
genen Arbeitsschutzhandelns liegt allerdings oft 
zu einseitig auf Hilfsmitteln und technischen Um-
rüstungen. Vernachlässigt werden dabei organi-
satorische, aufgabenbezogene und soziale Verän-
derungen, die bestimmte Belastungen vermeiden 
oder Organisationsdefizite beheben.

Ein zentrales nicht-materielles Handlungs-
feld ist die Arbeitszeitgestaltung: Menschen mit 
chronischen Erkrankungen oder Behinderungen 
können erheblich von Möglichkeiten der Ar-
beitszeitflexibilisierung, der individualisierten 
Pausengestaltung oder dem Wechsel ins Home-
Office profitieren. Das gilt vor allem für Personen, 
die Medikamente einnehmen oder regelmäßige 
Messungen vornehmen müssen sowie bei schnel-
ler Erschöpfung oder wechselnder Tagesform. 
Bei einigen Krankheitsbildern sollten – auch mit 
betriebsärztlicher Unterstützung  – bestimmte 

Arbeitszeitmodelle vermieden werden, insbeson-
dere Nacht- und Schichtarbeit (siehe dazu z. B. 
S2k LL 002 – 030).

Arbeitsorganisatorische und aufgabenbezo-
gene Vorkehrungen  – wie robuste Vertretungs-
konzepte oder zeitflexible Aufgaben – sind gute 
Lösungen, wenn Beschäftigte wiederholt kurz-
fristig oder mit längerer Dauer ausfallen. Für 
manche Krankheitsbilder ist das Vermeiden von 
Alleinarbeit eine essenzielle Arbeitsschutzmaß-
nahme, für andere können z. B. der Verzicht auf 
Großraumbüros und Schutz vor Störgeräuschen 
oder Unterbrechungen wichtig sein.

Bei der Suche nach passenden Maßnahmen 
der Arbeitsgestaltung können betriebliche Ar-
beitsschutzakteure auf die Erfahrung der be-
troffenen Beschäftigten zurückgreifen und sich 
durch externe Stellen fachlich beraten und un-
terstützen lassen, u. a. durch Integrationsfach-
dienste und Integrationsämter, Ansprechstellen 
der Sozialversicherungsträger und für spezifi-
sche Krankheitsbilder insbesondere auch durch 
Selbsthilfeverbände (siehe www.ChronMA.de)

Selbst die beste GBU ersetzt keine Unternehmenskultur, 
in der Menschen sicher und selbstbestimmt über ihre 

gesundheitsbezogenen Belange sprechen können. 
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beurteilung ersetzt nicht eine Unternehmenskul-
tur, in der Menschen sicher und selbstbestimmt 
über ihre gesundheitsbezogenen Belange am Ar-
beitsplatz sprechen können. ■
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